
Verkaufsstellen für Zeitungen

	
	Exklusive Verkaufsstellen
	Nicht exklusive Verkaufsstellen

	Definition
	Allgemeiner Verkauf von Tageszeitungen und Zeitschriften
	Betriebe, die zusätzlich zu anderen Waren, die jedenfalls vorrangig sein müssen, auch Zeitungen und/oder Zeitschriften verkaufen können.

· Monopolwarenhandlungen

· Tankstellen mit einer Mindestfläche von 1.500 m²

· Bars, einschließlich solcher, die sich in Autobahn-Raststätten, in Bahnhöfen oder in Flughäfen befinden (ausgenommen: andere Verpflegungsstellen, Restaurants, Rotisserien und Gaststätten)

· Großhandelsbetriebe mit einer Mindestverkaufsfläche von 700 m²

· Buchhandlungen mit einer Verkaufsfläche von mindestens 120 m².

	Anzahl der Verkaufstellen in Südtirol (heutiger Stand)
	566
	72



